
 

Wohnvereinbarung WG Wohnheim 
 

 
Liebe Klientin, lieber Klient 
 
Wir heissen Sie in der Stiftung Schmelzi und im Wohnbereich ganz herzlich willkommen und wünschen 
Ihnen einen guten Aufenthalt.  
Um das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft Wohnheim positiv zu gestalten, ist die Wohnver-
einbarung für alle verbindlich. Sie ist Bestandteil des Wohnvertrags. Mit dem Einhalten dieser Verein-
barung und Ihrem aktiven Mitgestalten des Alltags tragen Sie wesentlich zu einer guten Atmosphäre 
und zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele bei. 
 
 

Wichtige Zeitangaben   
 
Betreuungszeiten  Montag bis Freitag  Anwesenheit Betreuung: 06.45 - 21.15 Uhr 
       Anwesenheit Nachtpikett: von 21.00 - 07.00 Uhr  
  

Wochenende Anwesenheit Nachtpikett: bis 08.00 Uhr 
                                   Anwesenheit Pikettdienst (W7): 07.45 - 13.15 Uhr 
                                   Anwesenheit Betreuung: 13.00 - 21.15 Uhr  

  
 In Notfällen   Im Notfall kann das Nachtpikett geweckt werden.  
                                                                       Die WG Wohnheim ist 24h betreut.  
 
Mahlzeiten   Wir legen Wert darauf, dass Sie sich ausgewogen ernähren und erwarten  
 grundsätzlich, dass Sie an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen.  

Ausnahmen betreffend Teilnahme sind in Absprache mit dem Betreuungsteam 
möglich, teilen Sie dies bitte so früh wie möglich mit.   
Findet die Tagesstruktur ausserhalb der Stiftung Schmelzi statt, werden individu-
elle Vereinbarungen getroffen.  

  
 Montag – Freitag:   
 Frühstück  06.00 - 09.00 Uhr / Wochenende ab 07.00 Uhr  
 Mittagessen   11.30 Uhr - 12.30 Uhr  
 Abendessen   17.30 Uhr - 18.30 Uhr  
  
 Wochenende/Feiertage:   
 Brunch   09.30 - 11.30 Uhr 
  
Nachtruhe Ab 22.00 Uhr bitten wie Sie um besondere Rücksichtnahme gegenüber Ihren 

Mitbewohner*innen und der Nachbarschaft. TV und Musik bitte in Zimmerlaut-
stärke hören.  

 
 

Tagesstruktur  
 
Die Tagesstruktur bietet Unterstützung, sich im Alltag zurecht zu finden und Stabilität aufzubauen. Sie 
setzt sich aus der Beschäftigung/Arbeit, den haushälterischen Aufgaben, Strukturen der WG sowie 
Ihrer Freizeit zusammen. Ihre persönliche Tagesstruktur wird mit Ihnen individuell vereinbart. 
 
Aufstehen  Sie sind dafür verantwortlich, rechtzeitig aufzustehen und pünktlich bei der ver-

einbarten Tagesstruktur zu erscheinen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne.  
 
Beschäftigung  Es ist uns wichtig, dass Sie einer geeigneten Beschäftigung nachgehen. 
 Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne, Ihren Möglichkeiten entsprechend etwas 

Passendes zu finden. Die Stiftung Schmelzi stellt diverse 
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Beschäftigungsangebote zur Verfügung. Befinden Sie sich bereits in einem Ar-
beitsverhältnis, können Sie diesem selbstverständlich nachgehen.  

 
 
Zimmerordnung Für die Sauberkeit und Ordnung in Ihrem Zimmer sind Sie selber verantwortlich 

(Bett machen, aufräumen, reinigen, Zimmer lüften, usw.). Bei Bedarf werden Sie 
vom Betreuungsteam unterstützt.  

 Bei Verdacht auf Missachtung der Hygiene werden Zimmerkontrollen durchge-
führt. 

 Unsere Zimmerkontrolle findet alle zwei Wochen im Beisein von Ihnen statt.  
 
Hausversammlung Wir treffen uns einmal im Monat zur Besprechung von organisatorischen Ange-

legenheiten. Hier können Sie auch Ihre Anliegen, Anregungen und Vorschläge, 
die die Gruppe betreffen, zur Sprache bringen. Die Teilnahme ist obligatorisch.  

 
Termine Wir bitten Sie, uns über Ihre Termine (Arzt/Ärztin, Psychiater*in, Beistand*in, etc.) 

zu informieren. Termine sind, wenn möglich, auf Randzeiten oder arbeitsfreie Zeit 
zu setzen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne, die Termine zu organisieren 
und begleiten Sie, wenn nötig oder gewünscht.  

 
Freizeit Ihre Freizeit gestalten Sie nach eigenen Wünschen und Interessen. Selbstver-

ständlich können Sie die Freizeitangebote der Stiftung Schmelzi nutzen. Sollte 
Ihnen die Freizeitgestaltung Schwierigkeiten bereiten, unterstützen wir Sie gerne.  

 
Ausgang/Besuche Besuch ist während der Freizeit gestattet. Bitte kommen Sie jeweils zur Begrüs-

sung mit Ihrem Gast ins Büro, damit wir wissen, wer im Haus ist. Übernachtungen 
müssen vorgängig mit der Betreuung abgesprochen werden.  

 Besuche sind unter der Woche bis um 23.15 Uhr und am Wochenende bis um 
00.15 Uhr gestattet.  

 
 

Zusammenleben 
 
Uns ist bewusst, dass ein Zusammenleben mit Menschen, die Sie nicht selbst gewählt haben, nicht 
immer einfach ist. Um dennoch ein angenehmes Miteinander zu gestalten, ist eine aktive Teilnahme 
am Geschehen sowie Toleranz und Eigenverantwortung erforderlich. Zudem bitten wir Sie, Sorge zum 
Haus und dessen Umgebung zu tragen. Für die Sauberkeit und Ordnung in den allgemeinen Räumen 
sind alle mitverantwortlich.  
 
Kommunikation Sprechen Sie Unklarheiten, Konflikte oder Probleme an. In einem gemeinsamen 

Gespräch versuchen wir diese zu lösen. Wenden Sie sich im besten Fall direkt 
an die betroffene Person oder an das Betreuungsteam.  

 
Persönliche  Wir bitten Sie, auf Ihre persönliche und regelmässige Hygiene zu achten.  
Hygiene 
 
Privatsphäre Es ist uns ein Anliegen, Ihre Privatsphäre zu respektieren. Einschränkungen wie 

beispielsweise Zimmerkontrollen, Urinproben oder Alkoholtests sind jedoch un-
umgänglich. Wir nehmen diese vor allem bei Verdacht oder entsprechendem Be-
treuungsauftrag vor.  

 
Rauchen, Kerzen & Im ganzen Haus gilt ein striktes Rauchverbot. Feuer jeglicher Art sowie Kerzen 
Räucherstäbchen  und Räucherstäbchen sind aus Sicherheitsgründen im ganzen Haus nicht er- 
   laubt.  
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Geraucht werden darf im Raucherraum und auf den definierten Raucherplätzen 
im Freien. Wir bitten Sie, die vorgesehen Behälter zur Entsorgung der Raucher-
waren zu benützen.  
 

Alkohol, Drogen &  Konsum, Handel und Missbrauch dieser Substanzen, sowie der  
Medikamente Besitz von Alkohol und Drogen im Haus und auf dem Areal/Grundstück sind ver-

boten. Bei Verdacht auf Missachtung werden Kontrollen durchgeführt (Urinpro-
ben, Atemkontrollen, Zimmerdurchsuchung und gefundene Substanzen und Zu-
behör entsorgt.  
Sollten Sie in diesem Bereich Schwierigkeiten haben oder Auffälligkeiten zeigen, 
werden regelmässige Urinproben und/oder Atemkontrollen durchgeführt. Die 
dazu verwendeten Tests werden in Rechnung gestellt. Bei Verweigerung werten 
wir diese automatisch als positiv.  

 
Medikamente Die ärztlich verschriebenen Medikamente werden gemäss dem Medikamenten-

konzept durch die Betreuung verwaltet und den Klient*innen abgegeben. Die Ab-
gabevereinbarung richtet sich nach dem psychischen Gesundheitszustand, den 
Medikamenten und der Selbständigkeit der Klient*innen.  

 
 

Zusammenarbeit 
 
Informationen Wir bitten Sie, uns über externe Termine und Abwesenheiten zu informieren. An- 

und Abmelden gehört für uns zur Normalität.  
 
Bezugspersonen-  Es wird für Sie eine Bezugsperson bestimmt, mit welcher Sie regelmässige  
arbeit / Klient*innen Gespräche durchführen und von der Sie während Ihres Aufenthaltes 
Gespräche unterstützt und begleitet werden.  
 
 
Zielvereinbarungen Wir arbeiten mit Ihnen zusammen an persönlichen und individuellen Zielen.  
 
Standort-  
Besprechungen  Es findet mindestens ein Standortgespräch im Jahr mit Ihnen und der zuweisen-

den Stelle und/oder Ihrem Helfernetz statt. Bei Bedarf können mehrere durchge-
führt werden. 
  

 

Infrastruktur 
 
Wäsche und  Für die Besorgung Ihrer privaten Wäsche stehen Ihnen Waschmaschinen,  
Wäschebesorgung Tumbler, bzw. Trockenräume sowie Waschmittel zur Verfügung. Die Geräte wie 

auch die Waschküche sind anschliessend sauber zu hinterlassen.  
Bettwäsche wird von der Tagesstätte Lingerie der Stiftung Schmelzi zur Verfü-
gung gestellt und gewaschen. Es darf auch eigene Bettwäsche benutzt werden. 

 
Telefon & Internet Telefonate an Ämter, Ärzt*innen, Arbeitgeber*in usw. können vom Betreu-

ungstelefon aus getätigt werden.  
                                   Für den Internetzugang steht Ihnen ein kostenloses WLAN zur Verfügung. 
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Allgemeines 
 
Haustiere Das Halten von Haustieren ist in der Stiftung Schmelzi generell nicht möglich. 

Ausnahmebewilligungen sind in Absprache mit dem Betreuungsteam und der 
Geschäftsleitung möglich.  

 
Haftung Für persönliche Gegenstände haften Sie selbst. Deshalb empfehlen wir, das Zim-

mer immer abzuschliessen und Wertgegenständige nicht in allgemeinen Räumen 
liegen zu lassen.  

 
Schäden und  Alle von Ihnen mutwillig verursachten Schäden, Feuer- und Fehlalarme und  
Verunreinigungen ausserordentliche Verunreinigungen innerhalb der Stiftung Schmelzi oder am Ei-

gentum von Mitbewohner*innen werden Ihnen in Rechnung gestellt.   
  

Konsequenzen Nichteinhalten von Vereinbarungen haben Konsequenzen. Grundsätzlich suchen 
wir immer das Gespräch mit Ihnen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu 
erarbeiten.   
Sollte dies nicht gelingen, werden Massnahmen formuliert, welche bis zur Kündi-
gung führen können. Diese werden Ihnen in einem Gespräch mitgeteilt und/oder 
schriftlich abgegeben.    

 
Schwerwiegende Verstösse wie Bedrohung und Anwendung von Gewalt, sexu-
elle Belästigung und/oder Übergriffe, Waffenbesitz, Beschaffungskriminalität und 
Handel von Drogen und Alkohol können zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
führen.   

 
Anregungen und  Grundsätzlich schätzen wir es, wenn Sie sich mit Fragen, Anregungen oder Kritik 
Rückmeldungen direkt an uns wenden. Ist es Ihnen einmal nicht möglich, dies persönlich mitzu-

teilen, steht im Wohnheim ein Briefkasten zur Verfügung. Dieser wird regelmäs-
sig geleert und Ihre Anliegen werden im Betreuungsteam sowie, falls erforderlich, 
mit der Geschäftsleitung besprochen. 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen:  
 
 
Datum:       
 
 
Klient*in:      Betreuungsperson Stiftung Schmelzi:  


